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§ 3 LBG Allgemeine Regeln für die
Bewertung

 LBG - Liegenschaftsbewertungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

1. (1)Für die Bewertung sind Wertermittlungsverfahren anzuwenden, die dem jeweiligen Stand der Wissenschaft

entsprechen. Als solche Verfahren kommen insbesondere das Vergleichswertverfahren (§ 4), das

Ertragswertverfahren (§ 5) und das Sachwertverfahren (§ 6) in Betracht.

2. (2)Wenn es zur vollständigen Berücksichtigung aller den Wert der Sache bestimmenden Umstände erforderlich

ist, sind für die Bewertung mehrere Wertermittlungsverfahren anzuwenden.

3. (3)Rechte und Lasten, die mit der zu bewertenden Sache verbunden sind und deren Wert beeinflussen, sind bei

der Bewertung entsprechend zu berücksichtigen. Wenn eine Bewertung von Rechten und Lasten nach den in den

§§ 2 bis 7 enthaltenen Regeln nicht möglich ist, muß der vermögenswerte Vorteil des Berechtigten

beziehungsweise der vermögenswerte Nachteil des Belasteten herangezogen werden.

4. (4)Ist nur ein Teil einer Liegenschaft, ein mit einer Liegenschaft verbundenes Recht oder eine darauf ruhende Last

oder ein Teil eines Rechtes oder einer Last zu bewerten, so ist auch der Wert der ganzen Liegenschaft

beziehungsweise des ganzen Rechtes oder der ganzen Last zu ermitteln, wenn dies für die Bewertung von

Bedeutung ist.
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